
Das parlamentarische Berichtswesen im 
doppischen Produkthaushalt

Kristin Wagner/Jan Quast/Helge C. Brixner/Dennis Hilgers

Das öffentliche Haushalts- und Rechnungswesen in Deutschland 
wird seit den 1990er Jahren grundlegend reformiert, um besse-
re Entscheidungsgrundlagen für die Verantwortlichen in Politik und 
Verwaltung zu schaffen. Dieses Ziel ist auch mit der Einführung der 
doppischen Rechnungslegung in der Freien und Hansestadt Hamburg 
verfolgt und um die Ausrichtung der Haushaltsplanung an doppi-
schen Größen, Zielen und Wirkungen ergänzt worden. 2013 wurde das 
neue Haushaltsverfahren in der Landeshaushaltsordnung (LHO 2015) 
gesetzlich verankert. Dieser Artikel geht der Frage nach, ob der in der 
Landeshaushaltsordnung kodifizierte doppische Produkthaushalt und 
die Berichtsinstrumente geeignet sind, um eine größere Transparenz 
über Konsequenzen haushaltspolitischer Entscheidungen sowie eine 
Stärkung des parlamentarischen Budgetrechts zu erreichen. Es wird 
gezeigt, dass die Entscheidungsträger die Reform akzeptieren und die 
Informationen nutzen. Schließlich werden Möglichkeiten aufgezeigt, 
wie die erzielten Fortschritte nachhaltig gesichert werden können.
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Einleitung: Allgemeine Ziele der 
Haushaltsmodernisierung

Die Reform des öffentlichen Haushalts- 
und Rechnungswesens in Deutschland soll 
wie in anderen Ländern1 auch die tradier-
te Kameralistik um Informationen zu den 
Kosten, Zielen und Wirkungen des Regie-
rungs- und Verwaltungshandelns ergän-
zen. Damit soll eine „transparente, effizi-
ente und effektive Steuerung öffentlicher 
Ressourcen“2 unterstützt werden.

Aufgrund ihrer Input- und Zahlungs-
orientierung liefert die Kameralistik 
keine Informationen über den mit der 
Leistungserbringung durch die Verwal-
tung verbundenen Ressourcenverbrauch. 
Solche Informationen sind jedoch erfor-
derlich, um das Ziel der Generationen-
gerechtigkeit zu unterstützen.3 Demnach 
soll jede Generation die Ressourcen selbst 
erwirtschaften, die sie verbraucht, und 
finanzielle Lasten sollen nicht in die Zu-
kunft verschoben werden.

Der Bund und die Länder haben mit 
der sogenannten Schuldenbremse verein-
bart, die Haushalte der Länder ab dem 
Jahr 2020 grundsätzlich ohne die Auf-
nahme von Krediten auszugleichen (Net-
tokreditaufnahmeverbot).4 Diese 2012 
auch in die Hamburgische Verfassung 
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1   Vgl. Pollitt/Bouckaert 2011.

2   Budäus/Hilgers 2009, S. 378.

3   Vgl. Beyer/Kinzel 2005, S. 355.

4   Vgl. Meister-Scheufelen 2011.
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übernommene Schuldenbremse zielt auf 
einen Ausgleich der Ausgaben durch die 
Einnahmen. Sie lässt die Kosten für Ab-
schreibungen und die Zuführung zu Pen-
sionsrückstellungen und damit wichtige 
Elemente der intergenerativen Gerechtig-
keit außer Betracht.

Dagegen orientiert sich die Hamburger 
Landeshaushaltsordnung (LHO) konse-
quent an der Zielsetzung der intergene-
rativen Gerechtigkeit und bestimmt, dass 
auch die Aufwendungen und Erträge des 
Gesamtergebnisplans schrittweise auszu-
gleichen sind. Damit hat sich Hamburg 
über die kamerale Schuldenbremse hin-
ausgehend verpflichtet, weitere erhebliche 
Konsolidierungsanstrengungen zu unter-
nehmen, um den Haushalt strukturell aus-
zugleichen und die finanzielle Handlungs-
fähigkeit künftiger Generationen nachhal-
tig zu sichern. Diese Vorgabe ist für ein 
deutsches Bundesland einzigartig.

Die Kosten des Verwaltungshandelns 
allein sind allerdings keine hinreichen-
de Grundlage für die Ermächtigung und 
Kontrolle des Regierungshandelns durch 
die Parlamente. Im neuen Hamburger 
Produkthaushalt werden die Kosten des-
halb in Bezug zu sogenannten Leistungs-
zwecken gesetzt, die in Form von Pro-

dukten, Zielen, Kennzahlen und Kenn-
zahlenwerten abgebildet werden.5 Ein 
besonderes Augenmerk liegt dabei auf der 
Definition der Kennzahlen, denn für die 
Messung der Zielerreichung sind geeigne-
te Kennzahlen erforderlich.6 Regierungen 
und Parlamente können auf dieser Basis 
im Idealfall die Ergebnisse und die Wirk-
samkeit des Verwaltungshandelns bewer-
ten und so fundierte Entscheidungen über 
die Ressourcenverwendung treffen.

Dieses Entscheidungsverhalten unter-
stützt letztlich auch das Ziel eines nach-
haltigen Haushaltsausgleichs, weil der 
Erfolgsmaßstab für das Regierungshan-
deln nicht länger die Bereitstellung und 
Verwendung möglichst hoher Mittel für 
bestimmte politische Ziele ist. Stattdessen 
sollen mithilfe der Kennzahlen die Ergeb-
nisse des Mitteleinsatzes stärker in den 
Mittelpunkt politischer Debatten gerückt 
werden. Auf diese Weise soll das parla-
mentarische Budgetrecht entschieden ge-
stärkt werden, weil das Parlament nicht 
nur über die Mittelbereitstellung entschei-
den, sondern auch die Zielerreichung be-
urteilen kann.

Vor dem Hintergrund der skizzierten 
Ziele der Haushaltsmodernisierung geht 
dieser Artikel der Frage nach, inwieweit 

die Ziele einer größeren Transparenz über 
Konsequenzen haushaltspolitischer Ent-
scheidungen und einer Stärkung des par-
lamentarischen Budgetrechts durch den 
Produkthaushalt und das Berichtswesen 
in der Freien und Hansestadt Hamburg 
(FHH) bereits erreicht wurden. Zu die-
sem Zweck wird zunächst die Reforment-
wicklung seit 2003 nachvollzogen und 
die wichtigsten Charakteristika des Haus-
halts- und Berichtswesens in Hamburg 
beschrieben. Anschließend werden aus-
gewählte Ergebnisse einer Untersuchung 
über die Erfahrungen politischer und 
administrativer Entscheidungsträger in 
Hamburg mit den Berichten zum doppi-
schen Produkthaushalt präsentiert sowie 
Möglichkeiten für Verbesserungen insbe-
sondere am parlamentarischen Berichts-
wesen aufgezeigt.

Haushaltsmodernisierung in 
Hamburg seit 2003

Einem Ersuchen der Bürgerschaft7 fol-
gend, wurde im Jahr 2003 ein mehrstufi-
ger Reformprozess begonnen (s. Abb. 1).8 
Das neu gegründete Projekt Doppik9 er-
hielt den Auftrag zur Erstellung doppi-
scher Jahresabschlüsse, die für die Kern-
verwaltung 2006 und ein Jahr später für 
den Konzern Hamburg vorgelegt wurden. 
Das anschließende Projekt „Neues Haus-
haltswesen Hamburg“ (NHH), das 2006 
eingesetzt wurde, sollte die doppische 
Rechnungslegung um die doppische Pla-
nung und Steuerung des Landeshaushalts 
ergänzen.10

Akzeptanzprobleme in Politik und 
Verwaltung brachten den Reformprozess 
2010 ins Stocken.11 Nach der Bürger-
schaftswahl im Jahr 2011 führte eine In-

5   Die Forderung, Informationen zu den Leistungen 
der Verwaltung und den damit verbundenen 
po litischen Zielen bereitzustellen, geht auf ein 
Ver ständnis des Haushaltsplans als „Re gie-
rungsprogramm in Zahlen“ (Brixner 2007) zurück 
(vgl. BVerfGE 20, 92 vom 19.7.1966).

6 Vgl. Hilgers 2008.

7   Vgl. Bürgerschaft der FHH 2002.

8   Vgl. Quast/Schwerin 2015, S. 11.

9 Vgl. Bürgerschaft der FHH 2003.

10 Für eine detaillierte Beschreibung der Projekte 
Dop pik und NHH sowie ihrer wesentlichen Ele-
men te s. Raupach/Hilgers 2012; Raupach 2017, 
S. 81ff.

11 Vgl. Quast/Schwerin 2015, S. 12.

Abb. 1: Zeitlicher Überblick über die Reform des Hamburger Haushalts- und Rechnungswesens
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itiative der Regierungsfraktion zu einem 
interfraktionellen Antrag12, in dem sich 
die neugewählte Bürgerschaft einstimmig 
zum doppischen Haushaltswesen bekannt 
und ihren Anspruch auf eine Stärkung des 
parlamentarischen Budgetrechts konkreti-
siert hat. Auf dieser Basis hat das Projekt 
Strategische Neuausrichtung des Haus-
haltswesens (SNH) ab dem Jahr 2012 die 
Umsetzung einer neuen Landeshaushalts-
ordnung vorbereitet. 

Die wichtigsten Elemente des Haus-
haltswesens gemäß der LHO werden im 
Folgenden erläutert.

Haushaltsstruktur

Die neue Haushaltsstruktur in der FHH 
umfasst vier Ebenen: den Gesamthaushalt, 
die Einzelpläne, die Teilpläne und die Pro-
duktgruppen (s. Abb. 2).

Der Gesamthaushalt gibt einen Über-
blick über die Kernverwaltung13 und be-
steht aus dem Gesamtergebnisplan und 
dem Gesamtfinanzplan. Für die Verfas-
sungsorgane und die Verwaltungszweige 
– Fachbehörden und Bezirksämter – wird 
jeweils ein Einzelplan aufgestellt, der die 
politischen Verantwortungsbereiche abbil-

det. Jeder Einzelplan enthält einen Ergeb-
nisplan und doppischen Finanzplan.

Die Einzelpläne sind untergliedert in 
die Teilpläne von mehr als achtzig Aufga-
benbereichen, die sich an der Ämterstruk-
tur orientieren und den großen Feldern 
der Landespolitik wie Polizei, Justizvoll-
zug und Hochschulen entsprechen. Im 
doppischen Produkthaushalt stellen die 
Aufgabenbereiche die Ebene der politi-
schen Gestaltung dar, auf der Haushalts-
mittel für Investitions-, Darlehens- und 
Leistungszwecke bereitgestellt werden. 
Für jeden Aufgabenbereich werden ein Er-
gebnisplan und ein doppischer Finanzplan 
aufgestellt, die den jeweiligen Mittelbe-
darf und Ressourcenverbrauch abbilden. 
Im Ergebnisplan finden sich die aggregier-
ten Kosten aller zugehörigen Leistungs-
zwecke, während der Finanzplan die 
Summe der erforderlichen Ausgaben für 
Investitionen, Darlehen und die laufenden 
Verwaltungsaufgaben enthält. Die Bürger-
schaft erhält so einen Überblick über den 
tatsächlichen Ressourcenverbrauch und 
verliert gleichzeitig gegenüber der Kame-
ralistik keine relevanten Informationen zu 
den Ausgaben.

Die Leistungszwecke mit ihren Kosten, 
Zielen und Kennzahlen werden in Pro-
duktgruppen dargestellt. Der Aufgabenbe-
reich Polizei gliedert sich zum Beispiel u.a. 
in die Produktgruppen Vollzug, Landes-
kriminalamt sowie Schutz- und Wasser-
schutzpolizei. Auf dieser Ebene ermächtigt 
die Bürgerschaft den Haushaltsplan-Ent-
wurf des Senats. Für jede Produktgrup-
pe wird ein Ergebnisplan aufgestellt, in 
welchem in Kontenbereichen die für die 
Erreichung der Leistungszwecke notwen-
digen Kosten und Erlöse veranschlagt 
werden (s. Abb. 3). Dem in den Ergebnis-
plänen geplanten Ressourcenverbrauch 
werden Kennzahlen zur Messung der 
Zielerreichung gegenübergestellt.

Ziele und Kennzahlen zur Beschreibung 
der Leistungszwecke

Im doppischen Produkthaushalt der 
FHH wird der Leistungszweck in den 
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Abb. 2: Haushaltsstruktur in der FHH (Eigene Darstellung nach Finanzbehörde der FHH 2009)

Produkt-
gruppen

Teilpläne

Einzelpläne

Gesamthaushalt1

24

83

292

Kernverwaltung FHH

Verfassungsorgane, 
Fachbehörden und 

Bezirksämter

Aufgabenbereiche, 
z.B. Polizei

z.B. Vollzug, 
Landeskriminalamt

Abb. 3: Ergebnisplan der Produktgruppe Schutz und Wasserschutzpolizei im Einzelplan der 
Behörde für Inneres und Sport, Haushaltsplan 2017/2018 der FHH

12 Vgl. Bürgerschaft der FHH 2011.

13 Gemäß Definition des Bundesfinanzministeriums 
gehören zur Kernverwaltung „alle Einheiten, de-
ren Einnahmen und Ausgaben im [...H]aushalts-
plan getrennt ausgewiesen sind“ (2016, S. 14).
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Produktgruppen mithilfe von Zielen und 
Kennzahlen zur Messung der Ergebnisse 
des Verwaltungshandelns definiert. Für 
jede Produktgruppe werden die Ziele des 
Verwaltungshandelns in Textform be-
schrieben. Die Zielerreichung soll durch 
ergebnis- und zunehmend auch durch 
wirkungsorientierte Kennzahlen gemessen 
werden, die als Ist- und Planwerte über 
einen siebenjährigen Zeitraum dargestellt 
werden. Damit sollen Entwicklungen über 
eine längere Periode erkennbar werden, 
weil politische Zielsetzungen wie z.B. die 
Verbesserung der Aufklärungsquote bei 
Einbruchdiebstählen kurzfristig oft nicht 
erreichbar sind.

Der durch Ziele und Kennzahlenwerte 
beschriebene Leistungszweck soll transpa-
rent machen, welche Ziele die Regierung 
verfolgt und wie deren Erreichung gemes-
sen werden kann. Ein weiterer Berichts-
block zeigt die Kosten und Erlöse für die 
einzelnen Produkte einer Produktgrup-
pe und weist damit den Ressourcenver-
brauch, der für die Erfüllung eines Leis-
tungszwecks erforderlich ist, detailliert 
nach (s. Abb. 4).

Berichtswesen

Das aus SNH hervorgegangene Berichts-
wesen14 besteht aus insgesamt fünf Seg-
menten (s. Abb. 5).

Das erste Segment, der Haushaltsplan, 
umfasst vier Bestandteile: den Haushalts-
beschluss, die Einzelpläne, den Vorbericht 
zu den Einzelplänen der Bezirksämter und 
den Finanzbericht. Eine Besonderheit ist 
der Vorbericht zu den Einzelplänen der 
Bezirksämter. Er ist dem Status der FHH 
als Stadtstaat geschuldet, der gleichzeitig 
staatliche und kommunale Aufgaben er-
füllt. Im Vorbericht werden die von den 
Bezirksämtern zu erbringenden („kommu-
nalen“) Leistungen verbindlich festgelegt. 
Dies ist weder in den Einzelplänen der Be-
zirksämter noch in denen der Fachbehör-
den möglich, da es sich um gemeinsame 
Leistungszwecke der beiden Verwaltungs-
zweige handelt. Der Finanzbericht stellt 
einen Vorbericht zum gesamten Haus-
haltsplan dar, der neben der mittelfristigen 
Finanzplanung auch die finanzpolitischen 
Rahmenbedingungen darstellt. Das zweite 
und dritte Segment des parlamentarischen 
Berichtswesens bilden zwei Quartalsbe-

richte zum ersten und zum dritten Quar-
tal sowie der Halbjahresbericht, welche 
die Bürgerschaft über die unterjährige 
Haushaltsentwicklung informieren. Der 
Halbjahresbericht soll den Abgeordneten 
die Möglichkeit geben, das Regierungs-
handeln bereits im Haushaltsvollzug zu 
bewerten. Deshalb wird im Halbjahres-
bericht ein Soll-Ist-Vergleich zu allen 
Planwerten des Haushaltsplans angestellt, 
um insbesondere auf erhebliche Abwei-
chungen zwischen diesen und den zum 
Ende eines Haushaltsjahres zu erwarten-
den Zielwerten hinzuweisen. Um diesen 
Vergleich zu erleichtern, ist der Halbjah-
resbericht strukturgleich zum Haushalts-
plan und bildet somit alle Ebenen bis hin 
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zu den Produktgruppen ab. Im Gegensatz 
dazu beschränken sich die Quartalsbe-
richte auf wesentliche Eckdaten zum Mit-
telabfluss wie die Ergebnisrechnungen der 
Aufgabenbereiche, wesentliche Investitio-
nen und Kennzahlen. Das vierte Segment 
bilden die Haushaltsrechnung und die 
Konzernrechnung der FHH. Beide dienen 

14 Das im Folgenden beschriebene Berichtswesen 
adres siert als externes oder parlamentarisches 
Be richtswesen primär die Abgeordneten der 
Ham burgischen Bürgerschaft und stellt In for-
ma tionen auf der Ebene der Ermächti gun gen 
dar. Darüber hinaus existiert auch ein in ternes 
Be  richts wesen, das detailliertere Res sourcen in-
formationen bereitstellt und das behörden in ter-
ne Controlling unterstützt.

Kosten und Erlöse 
der Produktgruppe

(Auflistung in 
Tabelle)

Leistungszwecke der Produktgruppe

Ziele der 
Produktgruppen

(Beschreibung in 
Textform)

Kennzahlen der 
Produktgruppe

(Auflistung in 
Tabelle)

Welche Ziele 
verfolgt der Senat 

mit der 
Produktgruppe?

Wie kann die 
Zielerreichung durch 

Kennzahlenwerte 
gemessen werden?

Welche Kosten und 
Erlöse sind mit dem 

Verwaltungs-
handeln und der 
Zielerreichung 
verbunden?

Abb. 4: Leistungszwecke der Produktgruppe (Eigene Darstellung nach §§ 5, 16 LHO)

Abb. 5: Die fünf Segmente des Berichtswesens der FHH, ihre Inhalte und 
Erscheinungszeitpunkte
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Haushaltsplan

Aufstellung i.d.R. als
Doppelhaushalt alle 2 Jahre*
vor Beginn des Haushaltsjahres

Feststellung und Deckung des
Finanzbedarfs sowie Ermächtigung der
Kosten und Ausgaben

1

Halbjahres
bericht

2

Quartals
berichte

3

Haushalts /
Konzern
rechnung

4

Konzern
berichte

5

15. August
Information über die unterjährige
Haushaltsentwicklung zum 30. Juni
(vollständiges Bild des Haushaltsplans)

1. Quartalsbericht: 15. Mai
3. Quartalsbericht: 15 Nov.

Information über die unterjährige
Haushaltsentwicklung zum Quartal
(Informationen zu Aufgabenbereichen)

Vollständige Abrechnung der Planwerte
im Haushaltsplan und Jahresabschluss

Gesamt / Konzernabschluss
September (jährlich)

Beteiligungsübersicht und bericht
Jahresabschlüsse der Landesbetriebe
und Beteiligungen

(jährlich)

*Die LHO 2015 sieht vor, dass für jedes Jahr ein Haushaltsplan aufzustellen ist. Er kann jedoch mit
Einwilligung der Bürgerschaft auch für zwei Haushaltsjahre aufgestellt werden.
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der Prüfung der Haushalts- und Wirt-
schaftsführung des Senats, die durch die 
Bürgerschaft und den Rechnungshof der 
FHH wahrgenommen werden. Damit bil-
den sie die Grundlage für die Entlastung 
der Regierung durch die Bürgerschaft. Die 
Haushaltsrechnung rechnet alle Planwerte 
des Haushaltsplans in Form eines Plan-
Soll-Ist Vergleichs ab. Sie umfasst darüber 
hinaus den Jahresabschluss der Kernver-
waltung, die Abrechnungen der Einzel-
pläne und den Lagebericht. Der Jahresab-
schluss der Kernverwaltung ist nicht nur 
ein Bestandteil der Haushaltsrechnung, 
sondern wird auch im Geschäftsbericht 

veröffentlicht. Dieser richtet sich mit sei-
nen Informationen zur Kernverwaltung 
und zum Konzern primär an die Öffent-
lichkeit und die Kapitalmärkte.

Zum Konzernberichtswesen, dem 
fünften Segment des parlamentarischen 
Berichtswesens, gehört neben der Beteili-
gungsübersicht im Geschäftsbericht auch 
der jährliche Beteiligungsbericht. Er gibt 
einen Überblick über die wesentlichen Be-
teiligungen Hamburgs an rechtlich selb-
ständigen privaten wie auch öffentlichen 
Unternehmen. Darüber hinaus hat die 
Hamburgische Bürgerschaft Zugang zu 
den Jahresabschlüssen der Beteiligungen, 
der Hochschulen sowie der Landesbetrie-
be.

Das Konzernberichtswesen trägt we-
sentlich zur Stärkung der parlamentari-
schen Kontrolle über die Beteiligungen 
bei. So ermöglichen die Einführung der 
Doppik in der Kernverwaltung der FHH 
und die damit einhergehende Angleichung 
an das kaufmännische Rechnungswesen 

der Beteiligungen, alle Aktivitäten des 
Stadtstaates in einem einheitlichen und 
übersichtlichen Abschluss zusammenzu-
führen. Über 400 Beteiligungen, deren 
Umsatzvolumen und Beschäftigtenzahl 
hinter denen des Kernhaushalts nicht zu-
rückstehen, werden dabei im Abschluss 
des Konzerns Hamburg erfasst. Das Kon-
zernberichtswesen schafft nicht nur Trans-
parenz über die Ziele, Ergebnisse und 
den Ressourcenverbrauch im gesamten 
Konzern, sondern integriert auch wichtige 
monetäre und nicht monetäre Risiken aus 
dem Beteiligungskreis in eine Gesamtbe-
trachtung zum Risikomanagement. Damit 

sollen Risiken aus dem Beteiligungsbe-
reich, die den Kernbereich belasten kön-
nen, rechtzeitig erkannt und minimiert 
werden.

Nutzung und Akzeptanz des par-
lamentarischen Berichtswesens

Die Hamburgische Bürgerschaft ist ein 
Teilzeitparlament und die meisten Abge-
ordneten gehen einer Berufstätigkeit nach. 
Sie sind daher an einem gut strukturier-
ten, übersichtlichen und aussagekräftigen 
Berichtswesen interessiert, das sie in der 
Wahrnehmung ihrer parlamentarischen 
Kontrollfunktion unterstützt.

Die Nutzung und Akzeptanz des par-
lamentarischen Berichtswesens durch die 
Abgeordneten der Hamburgischen Bür-
gerschaft ist anhand der Ergebnisse von 
18 halb-standardisierten Interviews mit 
Abgeordneten aus allen Fraktionen erho-
ben worden. Dies entspricht einer Einbe-
ziehung von 15  Prozent der Parlaments-
mitglieder. Die Ergebnisse sind durch 
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15 Der doppische Produkthaushalt ist seit 2013 
schrittweise in einzelnen Fachbehörden einge-
führt worden, bevor mit dem Haushalt 2015/2016 
der erste vollständig doppische Haushaltsplan 
der FHH beschlossen wurde.

16 Zu dieser Befragtengruppe zählen die haus-
halts politischen Sprecher der sechs Bür ger-
schafts fraktionen sowie drei Amts- und Be zirks-
amtsleiter.

halb-standardisierte Interviews mit acht 
leitenden Mitarbeitern der Verwaltung so-
wie um einen auf einer Dokumentenana-
lyse basierenden Vergleich mit zehn natio-
nalen und internationalen Beispielen einer 
modernen Haushaltssteuerung ergänzt 
worden.

Als zentrales Ergebnis der Interviews 
ist festzuhalten, dass die in Hamburg voll-
zogene Reform des Haushalts- und Rech-
nungswesens bereits nach kurzer Zeit15 
Akzeptanz bei den politischen und admi-
nistrativen Entscheidungsträgern findet. 
Die Akzeptanz kann u.a. daran gemessen 
werden, dass 70 Prozent der befragten 
Haushaltsexperten16 die Informationen 
aus dem parlamentarischen Berichtswe-
sen als wichtig oder eher wichtig für die 
Arbeit in der Bürgerschaft bewertet ha-
ben. Die Wichtigkeit der Informationen 
für die Arbeit in der Verwaltung ist zwar 
geringer eingeschätzt worden – lediglich 
40 Prozent haben die Informationen aus 
dem parlamentarischen Berichtswesen 
als wichtig oder eher wichtig bewertet –, 
doch ist dies darauf zurückzuführen, dass 
den Verwaltungsmitarbeitern detaillier-
tere Informationen aus dem internen Be-
richtswesen zur Verfügung stehen. Zudem 
haben nur wenige der insgesamt 26 Inter-
viewpartner angegeben, einzelne Berichte 
nicht zu nutzen. Vielmehr geht aus den 
Antworten auf Fragen nach Beispielsitu-
ationen, in denen die Berichtsinstrumente 
zur Anwendung kommen, hervor, dass sie 
eine Vielzahl politischer Zwecke unter-
stützen.

Weiterhin kann die Akzeptanz unter 
anderem anhand der Bewertung der Nütz-
lichkeit der Berichte gemessen werden. 
Dabei ist die Nützlichkeit von den zwölf 
Fachpolitikern und vier leitenden Ver-
waltungsmitarbeitern, die als erweiterte 
Expertengruppe befragt wurden, unter 
drei Gesichtspunkten bewertet worden: 
Inhalt, Form und Beratungszeitpunkt. Im 

»Die in Hamburg vollzogene Reform des 
Haushalts- und Rechnungswesens hat 
bereits nach kurzer Zeit Akzeptanz bei 
den politischen und administrativen 
Entscheidungsträgern gefunden. 
Insbesondere die Berichtsinstrumente 
unterstützen eine Vielzahl politischer 
Zwecke.«
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direkten Vergleich der Berichte zum dop-
pischen Produkthaushalt ist die Nütz-
lichkeit des Halbjahresberichts am größ-
ten eingeschätzt worden (s. Abb. 6). Die 
positive Bewertung ist insbesondere auf 
den Inhalt des Halbjahresberichts zurück-
zuführen, der den Abgeordneten einen 
Einblick in den Stand der Haushaltsent-
wicklung zum 30. Juni gibt und auf Ab-
weichungen von der Haushaltsplanung 
hinweist. Als besonders hilfreich haben 
die befragten Abgeordneten dabei den 
Aufbau des Berichts beurteilt, denn er ent-
spricht der Struktur des Haushaltsplans.

Die Haushaltsrechnung hat beinahe die 
Hälfte der Interviewpartner aus der erwei-
terten Expertengruppe als nützlich oder 
eher nützlich bewertet, während lediglich 
ein Viertel diese Wertung für die Quartals-
berichte vergeben hat. Die relativ schlech-
tere Bewertung der Quartalsberichte ha-
ben die Interviewten zum einen auf deren 
Inhalt zurückgeführt, der im Unterschied 
zum Halbjahresbericht lediglich Infor-
mationen auf Ebene der Aufgabenberei-
che bereitstellt und die Ebene der Pro-
duktgruppen unberücksichtigt lässt. Ins-
besondere der Bericht zum ersten Quartal 
ist wiederholt kritisiert worden, da der In-
formationsgehalt zu diesem Zeitpunkt des 
Haushaltsjahres zu gering sei, um den mit 
der Erstellung und Beratung verbundenen 
Aufwand zu rechtfertigen. Zum anderen 
lässt der den parlamentarischen Abläufen 
und insbesondere der vorlaufenden Befas-
sung in den Fachausschüssen geschuldete 
späte Beratungszeitpunkt die Quartalsbe-
richte für 69 Prozent der Interviewpart-

ner aus der erweiterten Expertengruppe 
als nutzlos oder eher nutzlos erscheinen. 
Nach Aussage dieser Befragtengruppe fal-
le die Beratung häufig mit anderen, fach-
lich relevanteren Berichten zusammen, so-
dass die Quartalsberichte in den Fachaus-
schüssen der Bürgerschaft nur sporadisch 
oder gar nicht beraten würden. Dagegen 
haben die befragten Haushaltspolitiker 
eine quartalsweise Information über den 
Mittelabfluss als hilfreich und notwendig 
bezeichnet.

In Bezug auf das Berichtswesen sind 
somit Optimierungspotenziale hinsichtlich 
einer Reduzierung des Aufwands sowohl 
auf Seiten des Parlaments als auch auf 
Seiten der Verwaltung und einer adressa-
tengerechteren Aufbereitung der Berichts-
informationen zu erkennen. Das letztge-
nannte Optimierungspotenzial bezieht 
sich vor allem auf eine übersichtliche und 
einheitliche Strukturierung der Berichte 
sowie eine Reduzierung auf die ermäch-
tigungsrelevanten Informationen. Weitere 
konkrete Bedarfe werden im Folgenden 
anhand von vier Beispielen verdeutlicht.

Unterstützung für Bürgerschafts-
abgeordnete

Beinahe 90 Prozent der befragten Bür-
gerschaftsabgeordneten wünschen sich 
Unterstützung beim Umgang mit den Be-
richtsinformationen. Als Unterstützungs-
bedarfe sind zum Beispiel die Auswertung 
der Kennzahlenentwicklung in Form von 
Zeitreihenvergleichen und das Aufzeigen 
von Finanzierungsmöglichkeiten und De-

ckungsfähigkeiten genannt worden. Auf 
Seiten des Parlaments bieten heute bereits 
die Mitarbeiter der Fraktionen und in den 
Abgeordnetenbüros sowie insbesondere 
die mit der Thematik vertrauten Haus-
haltsreferenten der Fraktionen ein wichti-
ges Unterstützungsangebot.17 Zusätzliche 
Erläuterungen erhalten die Parlamentarier 
von den Vertretern des Senats im Rahmen 
der Ausschussberatungen in der Bürger-
schaft. Auch können die Abgeordneten 
zur Vorbereitung von Haushaltsinitiativen 
Unterstützung der Finanzbehörde bekom-
men.

Die Interviews zeigen, dass viele Abge-
ordnete darüber hinaus eine vertrauens-
würdige, zentrale, zeitlich gut verfügbare 
Anlaufstelle und damit eine Institutiona-
lisierung der Unterstützung zu Haushalts-
themen begrüßen würden. Die Anlaufstel-
le sollte allgemeine Auskünfte etwa zur 
Definition von Kennzahlen oder zu Fach-
fragen zum Rechnungswesen geben und 
die Aufbereitung der vorhandenen Infor-
mationen, z.B. durch überjährige Zeitrei-
henvergleiche von Kennzahlenwerten und 
Kosten, unterstützen können. Dabei sollte 
die Anlaufstelle im Idealfall auf einen von 
der Finanzbehörde auf Basis des parla-
mentarischen Berichtswesens bereitgestell-
ten Datenpool zugreifen können, um eige-
ne Auswertungen erstellen zu können.

Für die Einrichtung einer solchen An-
laufstelle bestehen unter Berücksichtigung 
nationaler und internationaler Reformbei-
spiele drei Alternativen:
  Erstens könnte ein Budgetbüro in der 

Bürgerschaftskanzlei eingerichtet wer-
den, wie es in ähnlicher Form bspw. 
beim Hessischen Landtag besteht.

  Zweitens könnten die Bürgerschafts-
fraktionen durch die Einrichtung zu-
sätzlicher zweckgebundener Stellen 
sowie eine gezielte Schulung ihrer Mit-
arbeiter gestärkt werden.

  Schließlich könnte drittens eine Kopf-
stelle in der Finanzbehörde als An-
sprechpartnerin für die Abgeordneten 
eingerichtet werden.

Nach ihren Präferenzen für eine der drei 
Institutionen befragt, hat die Hälfte der 
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Abb. 6: Bewertung der Nützlichkeit der Berichte zum doppischen Produkthaushalt im 
Vergleich (Angaben in %)

17 Die Hamburgische Bürgerschaft verfügt über kei-
nen wissenschaftlichen Dienst.
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befragten Bürgerschaftsabgeordneten das 
Budgetbüro bevorzugt. Dieses sollte nach 
den Vorschlägen mehrerer Abgeordneter 
mit der Einrichtung einer Kopfstelle in der 
Finanzbehörde kombiniert werden, um 
dem Budgetbüro einen festen Ansprech-
partner in der Verwaltung zur Verfügung 
zu stellen, der zudem die verwaltungsin-
ternen Berichtsprozesse noch stärker ko-
ordiniert.

Kennzahlen

Die zentrale Funktion der Kennzahlen im 
doppischen Produkthaushalt wird durch 
die Interviews bestätigt, in denen 69 Pro-
zent der insgesamt 26 Befragten die Kenn-
zahlen als wichtig für die Ermächtigung 
über Leistungszwecke bewertet haben. 
Nichtsdestotrotz weisen die Kennzah-
len aus Sicht der Interviewpartner noch 
Mängel auf. So würden deutliche Unter-
schiede hinsichtlich der Qualität und der 
Steuerungsrelevanz der Kennzahlen in den 
verschiedenen Produktgruppen bestehen. 
Dies sei auch daran zu erkennen, dass ei-
nige Kennzahlen die notwendige Verknüp-
fung mit Zielen und Kosten vermissen lie-
ßen. Deshalb fordern die Interviewpartner, 
bei der Auswahl und Definition der Kenn-
zahlen ein stärkeres Augenmerk auf ihre 
Relevanz für die Haushaltssteuerung zu 
legen. Dagegen würden Kennzahlen, die 
zwar fachlich interessante Informationen 
bereitstellen, aber für die Steuerung irrele-
vant sind, nicht in den Haushaltsplan ge-
hören. Sie könnten stattdessen bedarfsbe-

zogen in separaten Berichten bereitgestellt 
werden.

Mit Blick auf die festgestellten Män-
gel sollte nach Möglichkeit noch im Jahr 
2017 ein Prozess zur Überprüfung und 
Überarbeitung der Kennzahlen eingelei-
tet werden, damit dessen Ergebnisse noch 
Eingang in das Ende des Jahres beginnen-
de Aufstellungsverfahren für den nächsten 
Haushaltsplan-Entwurf finden können. 
Das Ziel des Überprüfungsprozesses sollte 
die Reduzierung auf steuerungsrelevante 
Kennzahlen und die bessere Verknüpfung 
zwischen den Kennzahlen und den poli-
tischen Zielen des Senats sein. Zu diesem 
Zweck könnte auch die Übernahme ei-
ner Darstellung aus dem Aufgaben- und 
Finanzplan des Kantons Aargau in den 
Haushaltsplan der FHH geprüft werden, 
in der die Kennzahlen den Zielen klar zu-
geordnet werden (s. Abb. 7).

Politische Kommentierung und 
Abweichungen

Um den Bürgerschaftsabgeordneten zu 
ermöglichen, das Regierungshandeln be-
reits im Haushaltsvollzug zu bewerten, 
weisen die unterjährigen Berichte auf Ab-
weichungen zwischen den zum Ende des 
Haushaltsjahres zu erwartenden Kenn-
zahlenwerten sowie den Ergebnissen der 
Kontenbereiche in den Ergebnisplänen ge-
genüber den entsprechenden Ansätzen im 
Haushaltsplan hin. Zusätzlich müssen die 
Berichtsersteller alle Abweichungen von 
mehr als zehn Prozent in den Kommen-

tarfeldern der Berichte erläutern. Diese 
Vorgabe führe laut der Interviewpartner 
jedoch dazu, dass die Berichte oftmals Er-
läuterungen enthalten, welche die wesent-
lichen, politisch relevanten Informationen 
in den Hintergrund drängen würden.

Da die Interviewpartner eine Kom-
mentierung des Senats ausdrücklich wün-
schen, könnten der Halbjahresbericht und 
die Haushaltsrechnung um politische Vor-
berichte ergänzt werden. In diesen könn-
ten politisch relevante Entwicklungen mit 
Auswirkungen auf den Haushaltsvollzug 
erläutert werden. In den Tabellen des 
Halbjahresberichts und der Haushalts-
rechnung selbst könnte die Darstellung 
mithilfe eines Ampelsystems verdeutlicht 
werden.

Im Zusammenhang mit einer adressa-
tengerechteren Aufbereitung der Berichts-
informationen ist in den Interviews auch 
eine Fokussierung des Quartalsberichts-
wesens auf die Informationsbedarfe des 
Haushaltsausschusses diskutiert worden. 
Denn mit ihren Informationen zum Mit-
telabfluss erscheinen die Quartalsberich-
te für die Mitglieder der Fachausschüsse 
nicht in gleichem Maße relevant. Ein wei-
terer Vorschlag aus den Interviews lautet, 
den Bericht zum ersten Quartal durch ei-
nen vorläufigen Haushaltsabschluss auf 
Basis eines vierten Quartalsabschlusses 
zu ersetzen, da die Haushaltsrechnung 
in der Regel erst neun Monate nach Ab-
schluss eines Haushaltsjahres erscheint. 
Somit haben die Interviewpartner schnell 

Abb. 7: Ausschnitt aus dem Plan des Aufgabenbereichs Polizeiliche Sicherheit im Aufgaben- und Finanzplan 2016-2019 des Kantons Aargau
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verfügbaren ersten Informationen zum 
Jahresabschluss größere Wichtigkeit bei-
gemessen als dem Überblick über die oft 
nur bedingt belastbare Entwicklung im 
ersten Quartal.

Konzernberichtswesen

In den Interviews ist ein starkes Interesse 
an der Aufteilung der Aufgabenwahrneh-
mung zwischen Kernverwaltung und Kon-
zern deutlich geworden. So hat die Hälfte 
aller 26 Interviewpartner angegeben, die 
Informationen zum Konzern zur Entschei-
dungsfindung zu nutzen, und vor allem 
die befragten Haushaltsexperten haben 
das Konzernberichtswesen als entspre-

chend wichtig bewertet. Zwar würden die 
Informationen bereits größtenteils durch 
die bestehenden Berichte abgedeckt, doch 
fehlen den Interviewpartnern Informati-
onen zu den Risiken, die der FHH durch 
ihre Beteiligungen entstehen, sowie zum 
Risikomanagement und zu den Zielen, die 
im Konzern verfolgt werden. Es sind auch 
zusätzliche Informationen für den gesam-
ten Konzern nachgefragt worden, so ins-
besondere zu Abschreibungen und Investi-
tionen sowie zum Personalbestand, zu den 
Personalkosten und den Pensionsrückstel-
lungen. In diesem Zusammenhang haben 
einige Interviewpartner auch die Erweite-
rung der Konzernplanung und eine stär-
kere Berücksichtigung der Konzernent-
wicklung im Finanzbericht angeregt.

Um die Risikoberichterstattung sowohl 
in Bezug auf den Konzern als auch in Be-
zug auf die Kernverwaltung zu stärken, 
haben 90 Prozent der befragten Haus-
haltsexperten die Einführung eines kon-

zernweiten Risikomanagementsystems 
befürwortet. Nach Aussage dieser Befrag-
tengruppe sollten in diesem Zusammen-
hang einheitliche Kriterien für die Risiko-
betrachtung festgelegt und die Kernver-
waltung in die Risikoerhebung des Senats 
einbezogen werden. Die notwendigen Vor-
gaben für die Definition und Bewertung 
von Risiken sowie für die Berichterstat-
tung könnten in einer Public Corporate 
Governance Strategie, wie sie u.a. die Lan-
deshauptstadt Stuttgart und der Kanton 
Basel-Stadt ausgearbeitet haben, festgelegt 
werden. Diese Zielsetzung würde auch 
durch ein konzernweites Kennzahlensys-
tem unterstützt, das allgemeingültige (Fi-
nanz-) Kennzahlen wie Abschreibungen, 

Re-Investitionsquote, Personalkosten und 
Jahresergebnisse, aber auch individuelle 
Kennzahlen zur Abbildung der Konzern-
strategie umfasst. Diese individuellen Er-
gebnis- und Wirkungskennzahlen für die 
einzelnen Landesbetriebe und Beteiligun-
gen könnten aus dem jeweiligen Zielbild 
abgeleitet werden.

Fazit: Handlungsempfehlungen 
für doppische Gebietskörper-
schaften

Wie das Hamburger Beispiel zeigt, ist die 
Reform des öffentlichen Haushalts- und 
Rechnungswesens in Deutschland weiter 
vorangeschritten. Nach der langjährigen 
Konzeptionierung und Umsetzung der 
Haushaltsmodernisierung steht nun die 
Frage im Vordergrund, welche Faktoren 
die erfolgreiche Anwendung der neu ge-
schaffenen Instrumente bestimmen. Der 
vorliegende Artikel leistet einen Beitrag 
zur Beantwortung dieser Frage, indem er 

die Ergebnisse einer Befragung haushalts-
politischer Entscheidungsträger in Ham-
burg präsentiert. Er zeigt, dass die Verant-
wortlichen in Politik und Verwaltung die 
neuen Informationen akzeptieren und sie 
als Entscheidungsgrundlage nutzen.

Hinsichtlich ihrer praktischen Implika-
tionen über Hamburg hinaus machen die 
Ergebnisse der Befragung deutlich, dass 
die Reform des öffentlichen Haushalts- 
und Rechnungswesens mit der Einfüh-
rung der Doppik nicht als abgeschlossen 
betrachtet werden kann. Um die mit der 
Reform verfolgten Ziele erreichen zu kön-
nen, müssen vielmehr die Wirksamkeit der 
eingeführten Instrumente überprüft und 
diese ggf. geschärft werden. Denn wer-
den die Instrumente als nutzlos beurteilt 
oder als schwer nutzbar empfunden, wird 
die Akzeptanz bei Entscheidungsträgern 
in Politik und Verwaltung gefährdet. Vor 
diesem Hintergrund können vier Hand-
lungsempfehlungen formuliert werden:
  Um die Akzeptanz und die Nutzung 

von Informationen aus einem doppi-
schen System insbesondere bei politi-
schen Entscheidungsträgern zu erhö-
hen, sollte der Fokus der Berichtsinfor-
mationen auf ihrer Wesentlichkeit für 
politische Entscheidungen und ihrer 
Steuerungsrelevanz liegen. Die unter-
jährigen Haushaltsberichte sollten folg-
lich auf ihren entscheidungsrelevanten 
Kern beschränkt werden. Dagegen 
können allgemeine Informationen zum 
Haushalt z.B. über den Geschäftsbe-
richt oder über Online-Angebote zur 
Visualisierung und Analyse von Haus-
haltsdaten18 unterstützt werden, wie sie 
aktuell in vielen Gebietskörperschaften 
entstehen. Auf diesem Weg könnten 
weitere Zielgruppen, die ein Interesse 
an Informationen zum Einsatz öffent-
licher Mittel sowie zu den Zielen und 
Wirkungen des Regierungs- und Ver-
waltungshandelns haben, informiert 
werden.19

  Um die haushälterischen Beschluss- 
und Kontrollrechte nachhaltig zu 
stärken, benötigen die Mitglieder von 
Stadt- und Gemeinderäten ebenso Un-
terstützung bei der Auswertung der In-

»Die Reform des öffentlichen Haushalts- und 
Rechnungswesens kann mit der Einführung 
der Doppik nicht als abgeschlossen 
betrachtet werden, vielmehr müssen die 
Wirksamkeit der eingeführten Instrumente 
überprüft und diese ggf. geschärft werden.«

18 Vgl. Bröthaler 2015, S. 42.

19 Vgl. Pook 2014, S. 124.
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formationen aus dem Haushalts- und 
Rechnungswesen wie die Abgeordneten 
in den Landesparlamenten. Geeigne-
te Institutionen könnten Budgetbüros, 
Kopfstellen der Finanzverwaltung oder 
speziell geschulte Fraktionsmitarbeiter 
sein.

  Das zentrale Element einer produkt-
orientierten doppischen Haushaltssteu-
erung sind die Kennzahlen zur Mes-
sung von Ergebnissen und Wirkungen. 
Für die Kennzahlendefinition ist ein 
kontinuierlicher Weiterentwicklungs-
prozess erforderlich, um Kennzahlen 
als Instrumente zur Information über 
das Regierungsprogramm und zur Aus-
übung der Kontrolle durch die Parla-
mente nachhaltig zu etablieren. Hierzu 
ist es nötig, die Kennzahlen mit den 
Zielen des Regierungs- und Verwal-
tungshandelns zu verknüpfen und im 
Haushalt streng auf ihre Steuerungs-
relevanz zu achten. Wichtig ist zudem, 
eine gewisse Kontinuität zu erreichen, 
um den Nutzern der Berichtsinformati-
onen eine Vergleichbarkeit über mehre-
re Perioden zu ermöglichen.

  Der Gesamtdarstellung und -steuerung 
der Aktivitäten einer Gebietskörper-
schaft kommt heute eine wachsende 
Bedeutung zu. Es ist daher wichtig, 
neben dem Berichtswesen zum Kern-
haushalt auch das Konzernberichts-
wesen zu stärken. Bestehende Kenn-
zahlensysteme sollten deshalb auf den 
Konzern ausgeweitet werden, auch um 
eine ganzheitliche Risikobetrachtung 
und -steuerung zu unterstützen. Dar-
über hinaus sollten Strategien und In-
strumente des Risikomanagements in 
Public-Corporate-Governance-Kodizes 
definiert werden.
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